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psychophysischen Typ auszugehen, da erbliche Anlagen unmittelbar nur einem Persönlichkeits­
typ zugrunde liegen, die der Persönlichkeit entsprechende Verhaltensweise oder gar ihre Krimi­
nalitätsziffer dagegen sowohl von erblicher Anlage als auch von wechselnden äußeren Umstän­
den der sozialen Struktur abhängig sind. Die Kriminalitätsziffer, das Strafregister und die Zahl 
der sozialen Entgleisungen richten sich jeweils nach den den entsprechenden Zeitgeschehnissen 
angepaßten Satzungen und Gesetzen einer Gesellschaftsordnung; primär gegeben ist die Per­
sönlichkeit als solche. Um eine wirklich biologisch fundierte, rassenhygienische Indikationsstel­
lung für die Ausschaltung Asozialer von der Fortpflanzung zu erreichen, werden wir daher 
methodisch mit Hilfe von Zwillings-, Familien- und Nachkommenschaftsuntersuchungen vom 
psychopathologischeo Typ ausgehen, die erblichen Grundlagen einzelner Typen ermitteln 
und für ihre Nachkommen eine empirische Erbprognose aufzustellen versuchen müssen. Diese 
Untersuchungen werden aber psychiatrisch-erbbiologischer Natur sein und sich nicht im Sozio­
logischen erschöpfen" (S. 142). 

Die Replik der Autoren hebt auf die praktische Brauchbarkeit der statistischen Methodik 
ab: 

„Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß das Problem vom Referenten an ziemlich genau 
der gleichen Stelle gesehen wird, an der wir es geschildert haben; nur haben wir uns zu der 
anderen Alternative aus vielen, schon erörterten Gründen als der praktisch richtigen entschlos­
sen. Wir verkennen durchaus nicht, daß uns als Ärzten der von SCHRÖDER skizzierte Weg auch 
ursprünglich näher gelegen und als biologisch besser begründet vorgeschwebt hat. Entscheidend 
ist jedoc/1 allein die praktische Brauchbarkeit in Verbindung mit der wissenschaftlichen Stichhaltig­
keit des Beweises. Nach diesem Kriterium sind unsere statistischen Zahlen iiberzeugend und die 
praktische Durclifiihrbarkeit steht außer Zweifel. 
SCHRÖDER hat kein Vertrauen zu einer Diagnosenstellung, an der vor allem Juristen, Verwal­
tungsbeamte und Sozialpfleger, kaum aber Ärzte beteiligt sind. Diese Befürchtung dürfte bei 
einem Blick auf die Einzelheiten unseres Vorschlags, nachdem die Feststellung der »Gemein­
schaftsunfähigkeit« durch den Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes, den Gauamtsleiter des 
Rassenpolilischen Amtes und einem Richter als Vorsitzenden erfolgt, als entkräftet gelten 
können" (S. l42). 

In diesem Zusammen bang wird auch auf die Abrenzung zu den Erbkranken im Sinne 
des Stcrilisationsgesetzes von 1933 und auf die „Schuldfrage" eingegangen. 

„Das Entscheidende fiir unsere Einstellung zu den rassenhygienischen Mqßnahmen gegen Gemei11-
schaj1su11fähige ist die Frage, ob sie als Kranke angesehen werden müssen oder nicht. Sind sie dies, 
wie etwa ein krimineller Schwachsinniger, der auf Grund seines Schwachsinns nicht fähig ist, 
den Normen der Gesellschaft folgen zu können, d. 1:1. sind sie in erster Linie Erbkranke und in 
ihrem sozialen Verhalten Opfer ihrer Krankheit, so müßten sie zwar zum Schutz der Gemein­
schaft von der FortpOanzung ausgeschaltet werden; sie bringen aber mit der Unfruchtbar­
machung ein Opfer für die Allgemeinheit, das nach unserer Auffassung unter keinen Umstän­
den den Charakter einer S1rafe haben darf. Die Krankheit nimmt ihren sozialen Verfehlungen 
gewissermaßen im biologischen Sinne die Schuld, und, wo Schuld fehlt, kann keine Strafe sein. 

Anders ist es bei den minderwertigen asozialen Persönlichkeiten, bei denen der Psychiater nicht 
zu der Entscheidung kommen kann, daß der Betreffende krank ist, sondern mit Rücksicht auf 
das sonstige Verhalten im Leben allenfalls nur einen Zustand zwischen Krankheit und Gesund­
heit zugeben kann. Auch hier sind erbliche Gruncllagen vorbanden. Auch hier erfüllt sich an 
dem Betreffenden weitgehend nur das Schicksal, das ihn durch seine Erbanlage bei Fehlen 
energischer Gegenmaßnahmen zum sozialen Versagen bestimmt. Gewiß ist auch hier im letzten 
biologischen Sinne eine Schuld der erblich Minderwertigen nicht vorhanden, aber bis auf diese 
letzte Schuld, bis auf die letzen Ursachen des Schicksals kann die Gemeinschaft in diesen 
Fällen nicht zurückgehen und nicht auf sie Rücksicht nehmen. Der Betreffende kann nicht als 
krank angesehen werden; er verfügt daher über ein Mindestmaß von Einsicht, um das Gemein­
schaftswidrige seines Verhaltens erkennen zu können und die Notwendigkeit der sozialen Ord­
nung zu verstehen. Unter diesen Voraussetzungen muß die Gemeinschaft verlangen, daß der 
Betreffende den Mindestanforderungen genügt. Tut er es in immer wiederholten Fällen nicht 
und erweist er sich als besserungsunfähig, so muß die Gemeinschaft sein Versagen als schuld­
haft ansehen (vgl. STUMPFL's Ausführungen über das Problem der Schuld S. 34/36). 
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Wir sind wieder auf den entscheidenden Punkt zurückgekommen: Muß der »asoziale Psycho­
path« als Kranker angesehen werden? Davon hängt die Stellungnahme zu der Frage »Schuld« 
ab und damit wieder der grundsätzliche Einsatz der rassenbygienischen Maßnahmen, die den 
Charakter eines Opfers oder einer Strafe haben können. Wir kommen im nächsten Abschnitt 
wieder hierauf zurück" (S.138). 

An späterer Stelle heißt es dazu abschließend: 

„Wir haben nach gründlicher Prüfung als Ärzte den Standpunkt verlassen müssen, daß dieses 
Problem, obwohl es grundsätzlich auch ein erbärztliches ist, in der praktischen Durchführung 
und Belllrteiluog im Einzelfall in die Hand des Arztes gehört. Die rein ärztliche Mitarbeit 
beschränkt sich auf die Feststellung, ob der jeweilige Fall als Erbkrankhei t im Sinne des GzVeN 
angesehen werden kann bzw. nicht. 

Damit kann die ganze Frage ihres bisherigen äi4Jeren Scheins als Maßnahme gegen Kranke ent­
kleidet werden, was vom kriminalpolitischen Standpunkt aus zweifellos richtig ist. Es wäre un­
tragbar, z. B. gerade die gefährlichste Gruppe der Anlageverbrecher durch Einbeziehung in das Erb­
krankeng,esetz zu Kranken zu stempeln, denen unser Mitleid und unsere Pflege sicher ist. Wir 
möchten annehmen, daß die Juristen den bisherigen Standpunkt, daß die rassenbygienische 
Bekämpfung des Verbrechens mit dem Strafrecht nichts zu tun habe, nur gemäß der Situation 
der bisherigen wissenschaftlichen Forschung vertreten haben, bei der lediglich die Psychiater 
die Lösung der biologischen Seite des Asozialenproblems in Aussicht gestellt haben. Wenn sich 
nun die wissenschaftliche Gnmdlage verschoben hat, so dürfte damit fiir den Juristen der Zeitpunkt 
für eine Überprüfung seiner bisherigen Auffassung gekommen sein. Unser Vorschlag geht auf die 
Einfiihnmg einer neuen Art von Ehrenstrqfen, nämlich die „Aberkennung der völkischen Ehren­
rechte", die als rassenhygienische Gesamtmaßnahme die verschiedenen zu ergreifenden Einzel­
maßnahme in sich schließt." (S. 145) 

Den Abschluß der Arbeit bildet der 

Entwurf eines „Gesetzes über die Aberkennung der völkischen Ehrenrechte zum Schutze der Volks­
gemeinschaft". 

a) Gesetzentwurf. 

Eine durch gemeinschaftsunfähiges Verhalten ihrer Blutsverwandtschaft belastete Person wird 
verschärften Erziehungs- bzw. Strafmaßnahmen unterworfen. 
Einer durch gemeinschaftsunfähiges Verhalten ihrer Blutsverwandschaft belasteten gemein­
schaftsunfä.higen Person können die völkischen Ehrenrechte aberkannt werden. 
Bei Anerkennung völkischer Ehremechte erfolgt: 
1. Aberkennung der Ehewürdigkeit (absolutes Eheverbot; Auflösung bestehender Ehen). 
2. Überführung der vorhandenen Kinder in eine Erziehungsanstalt. 
3. Durchführung der Unfruchtbarmachung (Entmannung bei Sittlichkeitsverbrechern). 
4. Aberkennung der Wehrwürdigkeit. 
Außerdem kann auf Asylierung erkannt werden. 

b) Personenkreis. 

1. Die Gemeinschaftsunfähigen. 

Gemeinschaftsunfähig ist, wer nach seiner Gesamtpersönlichkeit nicht in der Lage ist, den 
Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft an sein persönliches, soziales und völkisches Ver­
halten zu genügen. 

Erläuterungen: 
a) Als Mindestanforderungen an das persönliche Verhalten sind anzusehen, die Pflichten zur 

Wahrung der Ehre, zur Arbeit und anlagemäßigen Leistung und zur Lebenserhaltung. 
b) Als Mindestanforderung an das soziale Verhalten sind anzusehen die Pflichten zur Achtung 

der Ehre, der Person und des Eigentums der anderen Volksgenossen. 
c) Als Mindestanforderung an das völkische Verhalten sind anzusehen die Pflichten zur Erhal­

tung uod Sicherung von Ehre, Bestand und Leistung des eigenen Volkes. 
Näheres siehe Kapitel 2 „Begriff der Gemeinschaftsunfähigkeit". 
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2. Die durch gemeinschaftsunfähiges Verhalten ihrer Blutsverwandtschaft belasteten Personen. 

Eine Belastung der betreffenden Personen wird angenommen, wenn unter den Verwandten bis 
zum zweiten biologischen Grad mindestens zwei gemeinschaftsunfähige Personen vorhanden 
sind. 
Zu den Verwandten bis zum zweiten biologischen Grad gehören Eltern, Kinder, Geschwister, 
Großeltern, Geschwister der Eltern, Kinder der Geschwister, Halbgeschwister, Enk.el. 
Die erbliche Grundlage des gemeinschaftsunfähigen Verhaltens ist durch die Forderung von 
zwei weiteren Fällen in derselben Sippe weitgehend gesichert. 
Die Festlegung der Mindestzahl von weiteren zwei gemeinschaftsunfähigen Personen bedeutet 
eine gewisse Benachteiligung der kinderreichen Familien. Dies ist im vorliegenden Falle durch­
aus erwünscht, da hierdurch die volksbiologisch besonders gefährlichen „asozialen Großfami­
lien" bevorzugt erfaßt werden. 
Die Feststellung der Gemeinschaftsunfähigkeit bei den Blutsverwandten wird durch ein etwai­
ges Vorliegen von Erbkrankheiten im Sinne des GzVeN nicht berührt. 

3. Abgrenzung gegenüber dem Gesetz zu Verhütung erbkranken Nachwuchses. 

Ist die Gemeinschaftsunfähigkeit ursächlich durch eine Erbkrankheit im Sinne des GzVeN 
bedingt, so findet das vorliegende Gesetz keine Anwendung. Erfolgt durch das Erbgesundheits­
gericht eine Ablehnung der Unfruchtbarmachung, so ist der Fall an das Gericht zurückzugeben 
und unterliegt der Erledigung auf Grund des obigen Gesetzes. 
Die Fälle von chronischem Alkoholismus fallen zukünftig nicht mehr unter das GzVeN, son­
dern unter das vorliegende Gesetz. 

Begründung: 
Der Alkoholismus, der sachlich und diagnostisch zwischen dem mediz.inischen und soziologi­
schen Gebiet liegt, wurde s. Zt. dem GzVeN unter deutlicher Abhebung von den Erbkrankhei­
ten gewissermaßen in einer Art Behelfslösung angegliedert, um derartige Fälle nicht unerfaßt zu 
lassen. Die erbbiologische Sachlage gleicht der sonstiger Gemeinschaftsunfähiger. 

c) Meldeberechtigung. 

Der Antrag auf Aberkennung der völkischen Ehrenrechte kann gestellt werden von 
Justizbehörden, Wohlfahrtsämtern, Jugendämtern, Arbeitsämtern, Gesundheitsämtern, Polizei­
behörden, SO-Hauptamt, Rassenpolitiscben Gauämtern der NSDAP, Gauämtern für Volks­
gesundheit der NSDAP. 
Der Antrag auf Aberkennung der völkischen Ehrenrechte kann nach Ablehnung zu einem 
späteren Termin erneut gestellt werden, falls inzwischen neue Gesichtspunkte für die Beurtei­
lung hinzugekommen sind. 

d) Verfahren. 

Für das Verfahren sind die örtlichen Gerichte zuständig. 
Hierdurch wird der Unterschied in der Behandlung der Gemeinschaftsunfähigen von den Erb­
kranken hervorgehoben, da für die letzteren die Erbgesundheitsgerichte zuständig sind. 
Das für die Durchführung des Verfahrens zuständige Gericht setzt sich zusammen aus 
1. einem Richter als Vorsitzendem, 
2. dem Leiter des Staallichen Gesundheitsamtes oder Vertreter, 
3. dem Leiter des Rassenpolitischen Gauamtes der NSDAP oder Vertreter. 
Dem Antrag wird stattgegeben, wenn mindestens zwei von den das Gericht bildenden Personen 
für die Aberkennung der völkischen Ehrenrechte stimmen. 
In jedem Falle ist neben einer allgemeinen körperlichen Untersuchung des Betreffenden auch 
eine Untersuchung durch einen Psychiater vorzunehmen. Von diesem muß zwecks weiterer 
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Behandlung des Falles festgestellt werden, ob eine Erbkrankheit im Sinne des GzVeN vorliegt 
oder nicht. 
In besonders schwierig gelagerten Fällen kann ein Psychiater zur Wertung der Gesamtpersön­
lichkeit zugezogen werden. 
Die übrigen laufenden Verfahren werden durch dieses Verfahren nicht berührt. 
Die Sippenerhebungen erfolgen durch das zuständige Rassenpolitische Gauamt der NSDAP. 
Bei der Aufstellung der Sippentafeln sind auch bei der »Landeszentrale für die erbbiologische 
Bestandsaufnahme« Erkundigungen einzuholen. 
Das im Laufe des Verfahrens gewonnene Sippenmaterial ist nach dem Urteilsspruch den »Lan­
deszentralen für dfo erbbiologische Bestandsaufnahme« zu übermitteln und von diesen zu ver­
karten. 

e) Urteil. 

Dem Urleil gebt die Feststellung der Gemeinschaftsunfähigkeit des zu Beurteilenden und der 
belastenden Blutsverwandten voraus. 
Das Urtei l lautet auf Annahme oder Ablehnung des Antrages auf Aberkennung der völkischen 
Ehrenrechte. 

Ob die Arbeit von KRANZ und KOLLER einen Einfluß auf die Vorarbeiten zum Gemein­
schaftsfremdengesetz ausgeübt hat, ist nicht erkennbar. Ein positiver Hinweis darauf 
könnte die am Schluß des vorigen Abschnittes erwähnte Bestimmung sein, Jugendliebe 
zu sterilisi.eren, die selbst nicht „gemeinscbaftsfremd" sind, in deren Sippe jedoch 
„Gemeinschaftsfremde" bekannt geworden sind. Freilich könnte dieser Vorschlag eben­
sogut auf R. RITTER zurückgeben oder aber auf einem schon damals bestehenden allge­
meinen Konsens beruhen. Überhaupt ist zu fragen, warum KRANZ und KOLLER 1941 
einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt haben, nachdem schon seit 1939 das Gemein­
schaftsfremdengesetz in Arbeit war, welches jedoch auf der Schiene des RKPA (dem 
RIITER nahestand) vorangetrieben wurde, während KRANz und KOLLER dem Rassen­
politischen Amt der NSDAP näher standen. 
In jedem Falle hat die Arbeit dazu beigetragen, den schon früh gefaßten Plänen des 
NS-Regimes zur „Endlösung des Asozialenproblems" eine wissenschaftliche Rechtferti­
gung zu verleiben, auf die man sich bei der praktischen Bekämpfung der „Gemein­
schaftsunfälügen" berufen konnte. Ein bekannt gewordenes Beispiel ist die Erfassung 
der „Gemeinscbaftsunfähigen" im Reichsgau Niederdonau 1942, ein Projekt, das direkt 
von den theoretischen Vorgaben von KRANZ und KOLLER ausging. Die Einzelheiten hat 
P. WAGNER in seiner Magisterarbeit (Mainz, 1987) zusammengetragen. Die Aktion war 
als Vorgriff auf das zu erwartende Gemeinschaftsfremdengesetz und die damit verbun­
dene reichseinbeitliche Erfassung der Asozialen zu verstehen, um diese „bis zur reichs­
rechtlichen Regelung dieses Fragenbereiches .. . nicht wieder aus den Augen zu verlie­
ren" (Zitat nach WAGNER, 1987). KRANz hat diese Aktion im Reichsgau Niederdonau 
1942 öffentlich als „vorbildlich und in ihrer Durchführung für andere Gaue empfehlens­
wert" gelobt. 

7. Klarstellungen 

1. In seiner Stellungnahme (ohne Datum) zu dem Buch ALY und ROTH „Die restlose 
Eifassung" (1984) hat sich S. KOLLER gegen die Behauptung verwahrt, er habe Hundert­
tausenden vom Schreibtisch aus das Recht auf Leben abgesprochen. Die Textstelle bei 
ALY und ROTH lautet (S. 111): 

„In der Zeit, als die Adenauer-Regierung sich ins westliche Bündnis eingliederte, fand niemand 
etwas dabei, daß einer, der als Nazi Hunderttausenden vom Schreibtisch aus das Recht auf 
Leben abgesprochen hatte, das Statistische Bundesamt auf dem internationalen Parkett offizielJ 
vertrat". 
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In dem Gesetzentwurf von KRANZ und KOLLER ist von der Aberkennu.ug der 
„völkischen Ehrenrechte". die Rede, welche folgende Sanktionen nach sich zieht: 

,,Bei der Aberkennung der völkischen Ehrenrechte erfolgt: 
1. Aberkennung der Ehewürdigkeit (absolutes Eheverbot; Auflösung bestehender Ehe). 
2. Überführung der vorhandenen Kinder in eine Erziehungsanstalt. 
3. Durchfi.ihruug der Unfruchtbarmachung (Entmannung bei Sittlichkeitsverbrechern). 
4. Aberkennung der Wehrwürdigkeit. 
Außerdem kann auf Asylierung erkannt werden". 

Unmittelbar vor dem Textentwurf (S. 158/159) grenzen die Autoren die „völkischen 
Ehrenrechte" gegen zwei weitere Ehrenrechte ab: 
- die persönlichen Ehrenrechte (Rechte auf Ehre, auf Leben und auf Arbeit), 
- die sozialen Ehrenrechte (Rechte auf Anteilnahme am sozialen Leben der Volksge -
meinscbaft). 
Insofern läßt sich sagen, daß KRANZ und KOLLER den „Gemeinschaftsunfähigen" nicht 
das Recht auf Leben abgesprochen haben. Andererseits ist die im Gesetzentwurf ver­
wendete Definition von „Gemeinschaftsunfähigkeit" äußerst mißverständlich, denn sie 
besagt: 

„Gemeinschaftsunfähig ist, wer nach seiner Gesamtpersönlichkeit nicht in der Lage ist, den 
Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft an sein persönliches, soziales und völkisches Ver­
halten zu genügen. 

Erläutemngen: 
a) Als Mindestanforderungen an das persönliche Ve.rhalten sind anzusehen die Pflichten zur 

Wahrung der Ehre, zur Arbeit und anlagegemäßen Leistung und zur Lebenserhaltung. 
b) Als Mindestanforderungen und das soziale Verhalten sind anzusehen die Pflichten zur Ach­

tung der Ehre, der Person und des Eigentums der anderen Volksgenossen. 
c) Als Mindestanforderun,gen an das völkische Verhalten sind anzusehen die Pflichten zur 

Erhaltung und Sicherung von Ehre, Bestand und Leistung des eigenen Volkes." 

Zuvor (S. 158/159) setzen die Autoren aber den Pflichten im persönlichen Verhalten 
direkt die „persönlichen Ehrenrechte" gegenüber, deren Verlust auch das Recht auf 
Leben verwirken kann. Insofern wird den „Gemeinschaftsunfähigen" - implizit - das 
Recht auf Leben doch streitig gemacht. 

„Bei der Begriffsbestimmung der Gemeinschaftsunfähigkeit sind wir von einer allgemeinen 
Aufstellung aller der Pflichten ausgegangen, die die Volksgemeinschaft jedem Einzelnen auferlegt. 
Dabei wurden d rei große Gruppen unterschieden: Die Pflichten im persönlichen Verhalten, im 
sozialen Verhalten und im völkischen Verhalten. 
Diesen Pflichten stehen entsprechende Rechte gegenüber, die dem Einzelnen aus der Anteilnahme 
am Leben der Volksgemeinschaft zustehen. Diese Grundrechte gliedern sich ebettfalls wieder in 
persönliche, soziale und völkische. Jedes einzelne dieser Rechte setzt eine entsprechende Würdig­
keit voraus. Diese Grundrechte der Person sind Ehrenrechte. Gegenüber der Allgemeinheit besteht 
der Anspruch auf Schutz dieser Rechte. Ein Verlust der Ehrenrechte kann nur bei einem gegen 
die Grundpflichten erheblich verstoßenden, unehrenhaften Verhalten erfolgen. 
Die persönlichen Ehrenrechte sind die R echte auf Ehre, auf Leben und auf Arbeit. 
Die sozialen Ehrenrechte sind die Rechte auf Ameilnahme am sozialen Leben der Volksgemein­
schaft. Zu ihnen gehören auch d ie schon lange gesetzlich verankerten bü1gerlichen Ehrenrechte. 
Die völkischen Ehrenrechte sind die Rechte auf Teilnahme an der Erhaltung und Sicherung von Ehre, 
Bestand und Leistung des eigenen Volkes. 
Das Volk ist im biologischen Sinne eine Fortpflanzungsgemeinschaft. Die Teilnahme an dieser 
ist eines der natürlichsten Ehrenrechte jedes einzelnen Volksgenossen. Völkisches Ehrenrecht 
ist es, sich seinen Ehegatten frei zu wählen und mit ihm in eigener Verantwortung Kinder zu 
zeugen und diese entsprechend der eigenen Persönlichkeit zu erziehen. Neben dem Mehrrecht 
gehört auch das Wehrrecht zu den völkischen Ehrenrechten. 
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Seitdem in der Rechtspflege der Begriff der bürgerlichen Ehrenrechte bekannt ist, gibt es auch 
die Ehrenstrafe der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Hierdurch wird dem Rechts­
brecher, der eine besondere Gefahr für das soziale Leben der Volksgemeinschaft bildet, vor­
übergehend oder dauernd die Teilnahme an gewissen Seiten des sozialen Lebens der Volksge­
meinschaft unmöglich gemacht. ln entsprechender Weise muß eine Strafe für diejenigen geschaffen 
werden, die eine besondere biologische Gefahr far das völkische Leben und die Zukunft der Volksge­
meinschaft bilden. Wir verfügen jetzt über die wissenschaftliche Erkenntnis, daß die Gemein­
schaftsunfähigen aus minderwertigen erblichen Anlagen heraus handeln und diese Anlagen in 
mindestens durchschnittlichem, wenn nicht überdurchschnittlichem Maße weitergeben, so daß 
die soziale Prognose der Nachkommen der Durchschnittsbevölkerung gegenüber außerordent­
lich stark verschlechtert ist. Dieser Gefahr muß durch die Entziehung der völkischen Ehrenrechte 
emgegengetreten werden". 

Es ist aber eher anzunehmen, daß hier inkonsistente Definitionen vorliegen. Dafür 
spricht, daß es in dem gesamten vorausgehenden Text nie um Tötung von „Gemein­
schaftsunfähigen" geht, sondern „nur" um deren Unfruchtbarmachung. 
Die Lesart von A.LY und ROTH ist somit bei nicht wohlwollender Auslegung der nicht­
konsistenten Textstellen durchaus möglich. Nur die Berücksichtigung des gesamten 
Kontextes zeigt, daß KRANZ und KOLLER dies offenbar nicht gemeint haben. 
2. Ähnliches gilt für die Behauptung von A.LY und ROTH, die Autoren müßten die 
Bedeutung des Wortes „Sonderbehandlung" gekannt haben. 

„Jedenfalls zeigte laut KRANz/KoLLER ))diese Gruppe biologisch durchaus eine Sonderstellung; 
es ist daher berechtigt und notwendig, für sie im Rahmen der rassenhygienischen Maßnahmen 
auch eine Sonderbehandlung zu fordern« (ll, S. 113). Was >>Sonderbehandlung« im Dritten 
Reich bedeutet bat, war den NS-Fachleuten auch zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Am 
20. September 1939 hatte HEYDRICH ein geheimes Fernschreiben an alle Staatspolizeistellen und 
an die In.spektionen der Sicherheitspolizei gesandt. Darin hatte er befohlen, daß »jeder Versuch, 
die Geschlossenheit und den Kampfeswillen des deutschen Volkes zu zersetzen ... mit rück­
sichtsloser Härte unterdrückt werden« solle. Es sei zu unterscheiden ))zwischen solchen, die auf 
dem bisher üblichen Wege erledigt werden können, und solchen, welche einer Sonderbehand­
lung zugeführt werden müssen. Im letzteren Falle handelt es sieb um solche Sachverhalte, die 
hinsichtlich ihrer Verwerflichkeit, ihrer Gefährlichkeit oder ihrer propagandistischen Auswir­
kung geeignet sind, ohne Ansehung der Person durch rücksichtslosestes Vorgehen, nämlich 
durcb Execution, ausgemerzt zu werden.« Spätestens seit diesem Zeitpunkt war der Begriff 
Sonderbehandlung für die NS-Führungselite, zu der auch KOLLER und KRANZ gehörten, klar 
definiert." 

Ob KRANZ und KOLLER das geheime Fernschreiben HEYDRICHS gekannt haben müssen, 
läßt sieb nicht ohne weiteres behaupten. Zu jener Zeit gab es mehrere, durchaus mitein­
ander konkurrierende Strukturen innerhalb des NS-Regimes. Auf der einen Seite war z. 
B. die NSDAP mit ihren eigenen Organisationen, z. B. dem „Rassenpolitiscben Amt", 
dem .KRANZ und KOLLER nahestanden. Auf der anderen Seite waren die verzweigten 
Organjsationen der Polizeit und des Reicbssicherheitsbauptamtes, die HEYDRICH bzw. 
HlMMLER u nterstanden. Das genannte Fernschreiben war an die Polizeistellen gerichtet. 
Abgesehen davon sprachen KRANZ und KOLLER über eine „Sonderbehandlung" im 
Rahmen rassenbygieniscber Maßnahmen. 

8. Zusammenfassung 

1. Auf Grund der hjer verwendeten Quellen ergibt sieb, daß S. KOLLER sicher ein über­
zeugter Rassenbygieniker gewesen ist. Seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet der Erbstatistik haben stets den direkten Bezug zu den aktuellen rassen­
politischen Absichten und Maßnahmen der Nationalsozialisten gesucht. Hierfür 
spricht auch, daß S. KOLLER (als Leiter des Biostatistiscben Instituts der Universität 
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Berlin) Mitglied einer „Arbeitsgemeinschaft für praktische Bevölkerungspolitik" war 
(G. ALY, pers. Mitteilung). Dieser Arbeitsgemeinschaft gehörten neben dem Reichs­
gesundheitsführer CONTI und hohen Ministerialbeamten aus dem Reichsinnenmini­
sterium, dem Wirtschafts-, Finanz- und Propagandaministerium sowie aus dem 
Reichsnährstand höchste SS-Offtziere sowie die Elite der NS-Rassenhygiene an, u. a. 
die Professoren Bugen FISCHER, Freiher VON VERSCHUER, JUST, RUTTKE, ASTEL. 

2. Die Wirkungen der Arbeiten von S. KOLLER aus jener Zeit können nicht als das 
Ergebnis von Mißverständnissen oder als Mißbräuche rein theoretischer Unter­
suchungen verstanden werden. 

3. Im Zusammenhang mit den Arbeiten zum „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach­
wuchses" machte KOLLER Vorschläge, die über das hinausgingen, was die National­
sozialisten selbst in die Tat umsetzten. Die Idee dieser Vorschläge teilte S. KOLLER 
mit vielen zeitgenössischen Rassenhygienikem. Daß diese Vorschläge dennoch ohne 
praktische Wirkung blieben, beruht wohl darauf, daß sie von der politischen Exeku­
tive ignoriert worden sind. Die bei der erbstatistischen Ausarbeitung von S. KOLLER 
benutzten biometrischen Methoden waren im angelsächsischen Ausland verpönt, 
weil sie auf allzu simplifizierenden genetischen Modellen beruhten. Dieser Sachver­
halt muß auch S. KOLLER bekannt gewesen sein. 

4. Mit der Gemeinschaftsarbeit von KRANZ und KOLLER über die „Gemeinscbaftsunfähi­
gen" wurde der Versuch gemacht, mit Hilfe statistischer Familien- und Sippenanaly­
sen eine Erblichkeitskomponente für ,,Asozialität" nachzuweisen. Das von KRANz 
gesammelte umfangreiche Material konnte, wie die Autoren selbst einräumten, 
diesen Beweis nicht liefern, da alle Daten auch als Ergebnis von Umwelteinflüssen 
gedeutet werden konnten. Daher wurde auf ein sehr begrenztes, in der Literatur 
beschriebenes Material an Zwillingspaaren zurückgegriffen. Der vermeintliche Beweis 
einer Erblichkeitskomponente gelang jedoch erst nach gezielter Bereinigung des 
Materials. Die Methodik der Familienanalyse als solche stieß jedoch schon damals auf 
entschiedene und anhaltende Ablehnung bei der deutschen Psychiatrie uod auch bei 
der Justiz. Gleichwohl bat die Arbeit praktisch bewirkt, daß in der NS-Parteipubli­
zistik die Erbli.chkeit von „Asoziali.tät" als „wissenschaftlich erwiesen" hingestellt wer­
den konnte. 

5. S. KOLLER hat sich zwischen 1984 und 1988 zweimal zu seinen Arbeiten im „Dritten 
Reich" geäußert. In einer Stellungnahme zum Buch von Götz ALY und Karl Heinz 
RoTH Die restlose Eifassung (maschinenschriftlich, vier Seiten, ohne Datum) korri­
gierte er sachliche Unrichtigkeiten und kritisierte vor allem den polemischen Ton der 
Autoren. Ferner gab er einem Studenten im Rahmen einer Magisterarbeit ein Inter­
view, welches gesondert veröffentlicht worden ist (siebe K. SCHERER, 1988). S. KOLLER 
distanziert sich beute von den damaligen wissenschaftlichen Ansätzen, nicht aber von 
den statistischen Analysen, die er auf den damals von ihm als richtig angesehenen 
Modellen aufbaute. Wodurch die damaligen Ansätze hinfällig geworden sind, wird in 
den Stellungnahmen nicht klar ausgeführt. Einerseits heißt es: „Durch die NS-Verbre­
chen ist die damalige ideologische Vorstellungswelt zusammengebrochen. Nach den 
jetzigen Erkenntnissen sind die damaligen wissenschaftlichen Ansätze unhaltbar und 
nicht vertretbar". Andererseits schließt S. KOLLER - auf Befragen des Interviewers -
aber nicht aus, daß Zwangssterilisationen auch heute ein geeignetes Mittel sein könn­
ten, um gegen gefährliche Problemgruppen, sollten sie auftreten und abgrenzbar sein, 
„vorzugeben". 

6. Inwieweit Wissenschaftler auch für ihre Begriffe, Definitionen und Modelle einzu­
treten haben, wird in den Stellungnahmen nicht thematisiert. Es ist jedoch zu vermu­
ten, daß S. KOLLER eine Verantwortung für die wissenschaftlichen Ansätze, die er 
seinerzeit entschieden vertreten bat, ablehnen würde, da er sieb nur für die statisti­
sche Analyse zuständig fühlte. 
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Anhang 

Lebenslauf von Siegfried Koller 

1908 
1926-1930 
1930 

1931 

1933 
1934 

1935 

1936 
1939 
1940 

1941 

1944 
1946-1952 

1953-1962 

geboren in Stettin. 
Studium der Mathematik in Berlin und Göttingen. 
Promotion zum Dr. phil. bei Felix Bernstein in Göttingen. Thema: „Stati­
stische Untersuchungen zur Theorie der Blutgruppen und zu ihrer Anwen­
dung vor Gericht". 
Rockefeller-Stipendium zur Weiterbildung in biologisch-statistischen 
Methoden. 
Eintritt in das „Kerckboff-Institut für Herz- und Kreislaufforschung" in Bad 
Nauheim. Aufbau der statistischen Abteilung mit zwei thematischen 
Schwerpunkten: 0 1. Erarbeitung einer Statistik der Kreislaufkrankheiten ein­
schließlich ihrer bevölkerungsbiologischen Aspekte, 2. Systematisierung der 
damals als besonders unentwickelt geltenden erbstatistischen Methodik bei 
Menschen. In Bad Nauheim richtet Koller 1934 auch einen „rassenhygieni­
schen Fortbildungskurs" aus. 
Eintritt in die NSDAP. 
Nebenberuflich Studium der Medizin in Giessen mit Promotion zum 
Dr. med. (1939). Thema: „Über den Erbgang der Schizophrenie." 
Seit 1934 auch Zusammenarbeit mit der im selben Jahr gegründeten 
,,Abteilung für Erbgesundheits- und Rassenpflege" der Hessischen Ärzte­
kammer, die in der Folge zu einem Universitätsinstitut ausgebaut wurde. 
Leiter war H. W. Kranz, Gauamtsleiter des Rassenpolitischen Amtes Hes­
sen-Nassau 2> Organisator des NS-Ärztebundes in Hessen und einflußreicher 
Förderer Kollers 1>. Kranz wurde 1937 a. o. Professor, 1940 Ordinarius für 
Rassenhygiene und ging 1943 als Nachfolger von Verschuers nach Frankfurt 
am Main 2>. Kranz nahm sich 1945 nach Kriegsende das Leben. 
Habilitation an der Universität Gießen. 
Die Habilitationsanschrift wurde 1936 unter dem Titel „Die Auslesevorgänge 
im Kampf gegen die Erbkrankheiten" in der Ztschr. für menschliche 
Vererbungs- und Konstitutionslehre (Bd. 19) veröffentlicht. 
Lehrauftrag an der Universität Gießen für das Fach Medizinische Statistik. 
Ernennung zum Dozenten. 
Nebenberuflich: Leiter der erbstatistischen Abteilung des Kranz'schen 
Instituts in Gießen. 
Berufung in die vom „Reichsgesundheitsführer" Leonardo Conti errichtete 
Arbeitsgemeinschaft für Medizinalstatistik (Leiter: Dr. F. Reichert). 
Gründung des Biostatistischen Instituts an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Berlin. 
Ernennung (am 12. Dez.) zum außerplanmäßigen Professor. 
In sowjetischer Kriegsgefangenschaft und DDR-Haft (in Bautzen, Wald­
heim, Brandenburg). 
Beamter im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Leiter der Abteilung für 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik. Verbesserung und Weiterentwicklung 
statistischer Methoden, insbesondere bei Stichprobenverfahren und bei der 
Vorbereitung und Einführung des Mikrozensus, bei der Volks- und Berufs­
zählung 1961 sowie bei der Medizinal- und Kulturstatistik. 3> In dieser Zeit 
zugleich Lehraufträge an den Universitäten Mainz und Heidelberg; in 
beiden Fällen Ernennung zum Honorarprofessor. 
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1963 -1976 Ordentlicher Professor an der Universität Mainz und Direktor des Instituts 
für Medizinische Statistik und Dokumentation, dessen Gründung vor allem 
seiner Initiative zu danken ist. 3> 1976 Emeritierung. 

1973 - 1981 Mitglied des Kuratoriums des 1973 gegründeten Bundesinstitu·ts für Bevöl­
kerungsforschung in Wiesbaden. 

1982 Verleihung des Verdienstkreuzes Erster Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland für die „richtungsweisenden Beiträge zur amt­
lichen Statistik" sowie für den besonderen Einsatz beim „Neuaufbau und die 
Fortentwicklung von bevölkerungswissenschaftlicber Forschung und Lehre 
in der BRD" (nach der Laudatio von Min. Dirigent Kirchner vom BMI). 

Quellen: 

1) ALY, Rom: Die restlose Erfassung, 1984. 
2) W .EtNOART, KROLL, ßAYERTZ: Rasse, Blut und Gene, 1988. 
3) Vorträge aus Anlaß der Verleihung des Verdienstordens ... an Herrn Prof. Dr. Dr. Siegfried 

Koller am 17. Mai 1982 in Wiesbaden (Vortrag KIRCHNER, BMI). BiB Materialien zur Bevölke­
rungswissenschaft, Heft 30. 
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Bemerkungen zur Ausarbeitung Lorenz 

S. Koller 

Die Ausarbeitung ist zweifellos von ernsthaften Bemühungen getragen, meine zwei 
Arbeiten von 1936 und 1941 inhaltlich korrekt wiederzugeben. Die zahlreichen wört­
lichen Zitate dienen dazu. Nachfolgend nehme ich zu diesen Themen Stellung: 

1. „Die Auslesevorgänge im Kampf gegen die Erbkrankheiten" (1936) 

Daß der Rückgang der Zahl der Erbkranken durch Unfruchtbarmachung in den näch­
sten Generationen relativ gering sein würde, ist richtig dargestellt worden. Dagegen trifft 
nicht zu, daß ich gefordert habe, den Kreis der Sterilisanden auf die „Belasteten" auszu­
dehnen; ich hätte immer wieder eine solche Verschärfung beschworen. Das triffi nicht 
zu. Der Kern der weiteren Forderungen ist richtig zitiert: 

„Wenn es einmal selbstverständlich sein wird, daß ein belastungsfreier Gesunder nur 
einen ebensolchen Partner wählt, dann geht eine solche tiefgreifende Umgruppierung 
der Erbmasse vor sieb, daß alle äußeren Eingriffe an Wirksamkeit weit übertroffen 
werden." 

Das ist auch in meinem Aufsatz „.Problemwandel in 6 Jahrzehnten ... " näher aus­
geführt. 

2. „Die Gemeinschaftsunfähigen" II/ III mit H. W. Kranz (1941) 

Die Darstellung der statistisch-methodischen Ansätze und Ergebnisse ist zutreffend. Die 
Bemerkung auf S. 49 über gesetzliche Vorarbeiten, daß Jugendliche sterilisiert werden 
sollten, die selbst nicht asozial sind, in deren Sippe jedoch Asoziale bekannt geworden 
sind, kann keinesfalls aus dem Buch KRANzlKOLLER entnommen sein; es entspricht in 
keiner Weise den dort vertretenen Gedankengängen. Zu der von ALY und ROTH aufge­
stellten Behauptung, ich hätte Hunderttausenden das Recht auf Leben abgesprochen 
(Schreibtischmörder), wird in den „Klarstellungen" zusammenfassend gesagt, ich könnte 
dies offenbar nicht gemeint haben. Diese Feststellung wurde aber so verklausuliert mit 
Hinweis auf angeblich inkonsistente Definitionen gegeben, daß mir ein klares Abrücken 
von der diffamierenden Behauptung noch notwendig erscheint. 
Zum Wort „Sonderbehandlung", das im Buch benutzt wurde, ist mir ein Geheim­
schreiben HtMMLERS nicht bekannt gewesen. Von der gegenteiligen Behauptung von 
ALY und ROTH ist nur sehr schwach abgerückt worden (,,läßt sich nicht ohne weiteres 
behaupten"). Insgesamt ist der Teil „Klarstellungen" so weich formuliert, daß mancher 
Leser darin eine nicht voll beweisbare Bestätigung der Verleumdungen von ALY und 
Rom sehen könnte. Dagegen muß ich entschieden protestieren. 
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Problemwandel in 6 Jahrzehnten biostatistischer 
Forschung - Persönliche Erinnerungen* 

Siegfried Koller 

Mein Rückblick über 6 Jahrzehnte biostatistischer Forschung überspannt die ganze Ent­
wicklung fast von den Anfängen bis zu ihrer heutigen Vielfalt. Dabei ist einerseits der 
Wandel der Sachprobleme von Interesse, die sich nicht in geradliniger Folge eins aus 
dem anderen entwickelten, sondern sprunghaft wechselten. Andererseits deckt diese 
Zeitspanne die NS-Zeit, deren Darstellung aus persönlicher Siebt mit dem eigenen Ver­
flochtensein gerade jetzt für die jüngeren Fachkollegen von besonderem Interesse ist. 
In den 45 Jahren seit dem Zusammenbruch der NS-Zeit 1945 wech selte die Intensität 
der Auseinandersetzung mit den damaligen Geschehnissen. Die ü berlebenden Opfer 
hatten das erste Wort. Für die anderen ging die eigene Erinnerung und das Erinnertwer­
den vom Stillschweigen und Nicht-Anrühren-Wollen bis zu scharfen Einzelaoklagen 
und Pauschalverurteilungen jedes damaligen Zeitgenossen, der nicht glaubhaft machen 
konnte, daß er „schon immer dagegen" g~wesen war. In den letzten Jahren ist die Aus­
einandersetzung mit den U Jahren nationalsozialistischer Herrschaft wieder besonders 
heftig, vor allem um die unvorstellbaren Massenmorde, geführt worden. Bei aller Ehr­
furcht vor diesen Opfern - um sie geht es hier nicht. 
leb stehe hier als einer, der damals im Rahmen humangenetischer biostatistiscber Pro­
bleme aktiv mitgearbeitet hat. Ich will zeigen, wie damals biostatistisch-methodische 
Probleme - human oder inhuman - zeitgeprägt waren. Sie sind auch heute., glücklicher­
weise in anderer Hinsicht, mit manchen tragischen menschlichen Einzel- und Massen­
schicksalen verknüpft. 
Persönlich hat meine damalige Mitarbeit lediglich zu meinem Einstieg in den normalen 
akademischen Werdegang beigetragen. Nach dem Krieg hat sie mir mehr als 6 Jahre 
Haft-, Gefängnis- und Zuchthauszeit unter extremen Hungerbedingungen eingebracht, 
davon 6 Monate in Ein.zelbaft; der Streß der Einzelhaft - selbst unter humanen Allge­
meinbedingungen - ist ja in letzter Zeit mehrfach öffentlich diskutiert worden. 
Im Wintersemenster 1928/29 habe ich in Göttingen erstmals Vorlesungen über mathe­
matische Statistik bei Felix BERNSTEIN gehört; das sind jetzt 61 Jahre her. Damals gab 
es unser Fachgebiet noch nicht; das ist für die Jüngerem schwer vorstellbar. 
BERNSTEIN hatte vielseitige Interessen; damals standen neben der Versicherungsmathe­
matik Fragen der Genetik und der weltweiten Verteilung von Erbmerkmalen im Vor­
dergrund. Auf Grund der Verteilung der Blutgruppen bei der seßhaften und mobilen 
Bevölkerung sollten Fragen der Herkunft und der Mischung der Bevölkerungsgruppen 
bzw. der ursprünglich zugrunde liegenden Rassen geklärt werden („mendelistiscbe 
Anthropologie"). Rassenbiologie und der Versuch der Rekonstruktion von Rassenmi­
schungen waren damals verbreitete und anerkannte Forschungsrichtungen. B ERNSTElN 
bearbeitete die mathematischen Theorien von Panmixie in Weiterführung der fiARDY­
WEINBERGschen Formel, ferner Selektion, differenzierte Fortpflanzung. Er suchte auch 
neue, objektiv feststellbare Merkmale; so ließ er die Vererbung der Singstimme, des 

• v onragsentwurfftir eine geplante Sitzung .Geschichte und Ethik der Biometrie" beim Biometrischen Kolloquium 1990. 
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Drehsinns des Kopfhaarwirbels u. a. untersuchen. Mein Dissertationsthema waren die 
Blutgruppen, und zwar die Frage der Schädigung eines Kindes durch eine gruppen­
fremde Schwangerschaft, Mischungseffekte durch Wanderungen, sowie Anwendungen 
vor Gericht. 
Das methodisch-spielerische Moment, das bei Ansätzen BERNSTEINS stets eine Rolle 
spielte, trat bei den ersten Versuchen zu einer Kartierung der menschlichen Erbanlagen 
deutlich hervor. Damals war die Feststellung, ob verschiedene Gene auf demselben 
Chromosom liegen, zwar bei Pflanzen und Tieren durch Kreuzungsversuche beantwort­
bar, beim Menschen nicht. Aber durch Tricks bei der Zusammenstellung und Auswer­
tung beobachteter Familienstrukturen gelang es, Crossover-Schätzwerte zu erhalten; un­
ter 1/2 sprechen sie für Lage auf demselben Chromosom. Das war damals ein wichtiger 
Fortschritt; heute ist die gentechnische Analyse mit mik:roanalytischen Methoden weit 
entwickelt und ist als „menschliches Genom-Projekt" erstrangiges internationales For­
schungsziel. 
1931 bekam ich ein Anstellung als Statistiker beim W. G. Kerckhoff-Herzforschungs­
Institut in Bad Nauheim. Auch dort konnte ich vererbungsstatistische Fragen bearbei­
ten. Im selben Jahr bekam ich auf BERNSTEINS Antrag ein Rockefeller-Stipendium für 
die USA. Dort arbeitete ich u. a. in New York bei LANDSTEINER über den statistischen 
Effekt von Fehlbestimmungen bei Blutgruppen, ferner in der Metropolitan Life Insu­
rance Company bei DuBLlN und LorKA sowie bei M. SLYE über die Vererbung des 
Brustkrebses bei Mäusen. 
Ein methodisches Standardthema waren die statistischen Auswertungsschwierigkeiten 
bei der Analyse von Erbkrankheiten, wenn durch die Selektion der klinischen Erfassung 
z.B. nur Familien mit mindestens einem kranken Kind erfaßt wurden. W. WEINBERG 
hatte seine „Geschwistermethode" für bestimmte Selektionstypen entwickelt, BERNSTEIN 
setzte eine „apriorische Methode" dagegen. WEINBERG erarbeitete seine „Probanderune­
thode"; auch F. LENZ und JBS. HALDANE entwickelten spezielle Verfahren. Aber die 
Analyse der Selektionsmöglichkeiten bei der klinischen und epidemiologischen Daten­
sammlung ergab eine Vielzahl von Varianten, die ich 1940 im Just'schen Handbuch der 
Vererbungslehre darstellte. Dabei habe ich auch eine radikale Datenbeschränkung zur 
Gewinnung eindeutiger Spaltungsziffern als „Erstprobandenmethode" vorgeschlagen. 
Die statistische Bearbeitung der Erbkrankheiten erfolgte damals meist mit Hilfe der 
RüDINschen „empirischen Erbprognose", bei der die Häufigkeit des Auftretens der 
Krankheit bei Eltern, Geschwistern, Kindern und sonstigen erfaßbaren Verwandten von 
Kranken ermittel wurde. Ein zwingender Rückschluß auf den zugrunde liegenden Erb­
gang war dabei nicht möglich. Die Unsicherheiten bestanden einmal in der unvollständi­
gen Manifestation der Erbtypen, z. B. durch Altersabängigkeit, und dann in den Mög­
lichkeiten von Phänokopien, indem gleichartige Krankheiten auch spontan ohne Erb­
grundlage auftreten konnten. Als Lösungsversuch stellte ich eine „theoretische Erbpro­
gnose" auf, bei der für jeden mendelistischen Erbgang durch Bildung von Quotienten 
und Differenzenquotienten aus den empirischen Ziffern für verschiedene Verwandt­
schaftsgrade diese Fehlerquellen ausgeschaltet werden konnten. In der heutigen kriti­
schen Literatur wird zwar der Begriff der theoretischen Erbprognose erwähnt, aber ihre 
Funktion der Fehlerausschaltung nicht. Als praktische Anwendung habe ich 1938 in 
meiner medizinischen Dissertation über den Erbgang der Schizophrenie eine Vielzahl 
von Varianten von Manifestation, diagnostischer Unsicherheit, Paarungsselektion usw. 
untersucht, wobei sich als Basis eine dominante Vererbung als plausibel herausstellte. -
Das alles war erbstatistische Methodik im engsten Sinne. -
Inzwischen war 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen wor­
den. Damit wurde der uralte Interessengegensatz „Individuum gegen Allgemeinheit" 
einseitig für die Allgemeinheit und gegen die persönliche Eigenverantwortung entschie­
den. Durch die Unfruchtbarmachung Erbkranker sollte deren Häufigkeit in den näch-
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sten Generationen drastisch gesenkt und damit späteres individuelles Leid vermieden 
werden. Das Leid der unmittelbar Betroffenen wurde für gering gehalten gegenüber 
einer Entlastung der Gesamtheit der späteren Generationen. - Hier zeigt sich einer der 
Kernpunkte der Unterschiede zwischen damals und jetzt. Jetzt steht der Schutz jedes 
Individuums und die Sorge um ihn an allererster Stelle. Damals war die Gesamtheit, das 
Volk und sein Erbgut das höchste zu schützende Gut. Das Opfern des Einzelnen für die 
Zukunft der Gesamtheit war die tragische Konsequenz. Dieses Grundprinzip ließ nicht 
nur die Sterilisierungsgesetze zu; es führte letzten Endes auch einerseits zum Wieder­
aufleben der Mentalität des Heldentums und andererseits zu verbrecherischen Massen­
morden. 
Zurück zur Sterilisierung der Erbkranken: quantitativ war die Verringerung der künfti­
gen Krankenzahlen ganz ungewiß; sie wurde zweifellos überschätzt. Da die Erbgänge 
der einzelnen Erbkrankheiten nicht genau bekannt waren, habe ich 1935 für einige 
infrage kommende Vererbungsmodelle die Krankheitshäufigkeiten in den nächsten 10 
Generationen bei voller oder teilweiser Ausschaltung der Kranken von der Fortpflan­
zung berechnet. Die Ergebnisse waren ernüchternd. 
Neben der Ausschaltung der Kranken wurden auch andere Modelle durchgerechnet. Bei 
rezessiven Erbgängen geben die meisten Kranken aus Eben zweier gesunder Heterozy­
goter hervor, bei seltenen Krankheiten fast alle. Das Sterilisationsgesetz greift hier nicht. 
Eine Erweiterung bedeutet: 

Das Ziel einer umfassenden Erbgesundheitspflege mußte daher darin bestehen, die 
Problematik der Belastung durch Erbkrankheiten der Bevölkerung so ins Bewußtsein 
zu bringen, daß bei EheschUeßungen das Freisein von Erbkrankheiten beim Ehepart­
ner und seinen nächsten Angehörigen zur selbstverständlichen Voraussetzung wurde. 
Unterstützende Maßnahmen waren Ehetauglichkeitsuntersuchungen, Ehestandsdarle­
hen u. a. Differenzierte Förderungen oder Hemmungen ergaben sich aus den ver­
schiedenen Belastungskonstellationen. Wenn z. B. in einer Ehe nach der unerwarte­
ten Geburt eines erbkranken Kindes - sofern man die Krankheit früh erkennen 
kann - keine weiteren Kinder geboren würden, wäre dieser Effekt bei seltenen Krank­
heiten z. T. größer als der der Unfruchtbarmachung der Kranken. In solchen Fällen 
würden die Eltern vielfach freiwillig die weitere Fortpflanzung einstellen. 
(Die eingerückten Teile sind im damaligen Sprachgebrauch abgefaßt.) 

Eine umfassende Darstellung der Populationsgenetik wurde 1938 vom Mathematiker H. 
GEPPERT und mir im Buch „Erbmathematik - Theorie der Vererbung in Bevölkerung und 
Sippe" gegeben. 
Ein anderes, schon jahrzehntelang diskutiertes Problem waren die großen Fruchbarkeits­
unterschiede innerhalb der Bevölkerung aller Länder. Es war ein gravierendes Thema 
des Sozialdarwinismus, der damals in weiten Kreisen aller Parteien - aucb außerhalb 
Deutschlands - verbreitet war. Fruchtbarkeitsunterschiede bestimmen die Veränderung 
innerhalb eines Volkes von Generation zu Generation. Wen,n die Gruppen mit unter­
schiedlicher Fortpflanzung genetische Unterschiede aufweisen, so verändert sich damit 
die sogenannte Erbmasse systematisch. Grob gesehen war das Problem so: die bürgerli­
che Intelligenz hat weniger Kinder, Arbeiter und Bauern mehr. Wenn zwischen diesen 
Gruppen starke Erbunterschiede bestehen sollten, würde ständig eine Gegenauslese mH 
Verringerung der Intelligenz stattfinden. 

Da eine direkte Prüfung dieser Hypothese nicht möglich ist, versuchte ich einen indi­
rekten Weg: Damals waren für weite Kreise Sippentafeln mit Berufsangaben und Kin­
derzahJen verfügbar. Daraus wurden Familien ausgewählt, bei denen ein Bruder Bau­
er oder Arbeiter war, ein anderer Kaufmann oder Beamter. Um Selektion bei der 
Erfassung zu vermeiden, erfolgte eine Beschränkung auf Geschwister der Probanden, 
für die die Tafeln aufgestellt waren, und auf die Jahrgänge 1850 - 1880. Damals erfolgte 
die Berufswahl meist zufällig oder durch Zwang äußerer Verhältnisse, weniger auf 

Biometrie uod Informatik io Medizin un d Biologie 4/1990 



KOLLER, Problemwandel in 6 Jahrzehnten biostatistischer Forschung 235 

Grund spezieller Eignung, so daß die Gescbwistergruppen genetisch als ziemlich 
gleich angesehen werden konnten. Es ergab sieb, daß der Unterschied in den Kinder­
zahlen der Geschwistergruppen erhalten geblieben und nur wenig gegenüber dem 
Gesamtmaterial abgesunken war. Das sprach dafür, daß der soziale Unterschied der 
Kinderzahlen nicht erb-, sondern umweltbedingt war und daß die sozial-darwinisti­
sche Sorge um eine Verarmung des Volkes an intelligenz-bezogenem Erbgut unbe­
gründet erschien (Weltbevölkerungskongreß Bert.in 1937). 

Im damaligen sozialdarwinistischen Sinne war dagegen eine andere, hierzu konträre, 
Problematik ungleich wichtiger: die hohe Fruchtbarkeit der verschiedenen als asozial 
angesehenen Gruppen. 

Auch dieses Phänomen war weitgehend bekannt und als schwerwiegendes Probl.em 
anerkannt. Maßstab für „normales", sozial angepaßtes Verhalten war es, daß jeder in 
dem Maße Leistungen für die Allgemeinheit erbringen sollte, die von ihm begabungs­
und kräfteroäßig erwartet werden konnten. Wer sich einer geregelten Arbeit - die es ja 
damals reichlich gab - entzog, wer vagabundierte, unheilbarer Trinker war, wer Ein­
bruchsdiebstähle und Betrügereien rückfällig beging, war im Problemkreis der Asozia­
lilät, verdeutscht: war gemeinschaftsunfähig. Deren überdurchschnittliche Kinderzahl 
gefährdete die künftigen Generationen, sofern ihr Verhalten auch nur teilweise auf 
erblicher Veranlagung beruhte. In der damaligen Meoschenzüchtungsmentalität sollte 
dieser negative Einfluß vermindert werden. Ein Teil dieser Gruppe war schwachsin­
nig, von dem wiederum ein Teil unter das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach­
wuchses fiel. Im Gießener Institut für Erb- und Rassenpflege von H. W. K.RANz, der 
auch das hessische NSDAP-Amt für Erb- und Rassenpflege leitete, waren umfangrei­
che Sippentafeln, auch solche von asozialen Ausgangspersonen, gesammelt worden. 
Sie konnten im Sinne der damals üblichen Rüomscben empirischen Erbprognose ver­
wendet werden. 
Einige Zahlenbeispiele (in damaliger Terminologie): Von 282 asozialen Probanden ausgehend, 
wurde für alle Grade der eigenen Verwandtschaft und der des Ehepartners der Anteil der Aso­
zialen bestimmt; es handelte sich um 3.933 Erwachsene, über die lnformationen vorlagen. Von 
den erwachsenen Söhnen der Probanden waren 47% wieder asozial, von den Neffen 330/o, von­
den Neffen des Ehepartners 140/o. Waren beide Eltern asozial, so waren es 78% der Söhne auch. 
War es nur der Vater, nicht die Mutter, so sank der Anteil auf32 %. 

Die Höbe der Zahlenwerte selbst ist durch die besondere Struktur der Datensamm­
lung bedingt; zu beachten sind nur die Unterschiede. Je weiter die Verwandtschaft, 
um so geringer war der Anteil der Asozialen, wobei kriminelle und nicht-krim inelle 
asoziale Verhaltensweisen keine systematischen Unterschiede zeigten. Darin kommen 
sowohl Erb- als auch Umwelteinflüsse zum Ausdruck. Sie sind untrennbar miteinan­
der verwoben. Im Blick auf die nächste Generation war beides ungünstig. 
Eine weitergebende genetische Differenzierung war unmöglich. Die Datensammlung 
war völlig heterogen; unter dem Merkmal „asozial" wurden ganz verschiedenartige 
Persönlichkeitsstrukturen zusammengefaßt. Der trotz dieser genetischen Heterogeni­
tät erkennbare Erbeinfluß konnte selbstverständlich nicht auf einzelne definierbare 
Gene zurückgeführt werden; daher ist der heute unsinnig anmutende Ausdruck von 
der „Unterwelt der Gene" als Beschreibung der multivariaten Nicht-Deflnierbarkeit 
entstanden, der jetzt als Kennzeichen wissenschaftlicher Unfähigkeit gebrandmarkt 
wird. - Aber er sollte ja auch die Unfähigkeit zu weiterer Differenzierung kennzeich­
nen. 
In der damaligen Mentalität war die Reduktion der IGnderzahl der einzig sinnvoll 
erscheinende Weg. Ein spezielles Gesetz mit Eheverbot und Unfruchtbarmachun~ 
wurde im Buch KRANZ-KOLLER „Die Asozialen Bd. 213" vorgeschlagen. Um sozial ent­
gleiste Einzelgänger dabei auszuschließen und möglichst nur erblich beeinflußte Fälle 
einzubeziehen, wurde die zusätzliche Forderung gestellt, daß außerdem mindestens 
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zwei der engeren Verwandten (bis zu den Großeltern und deren Nachkommen) eben­
falls als asozial einzustufen waren. Die Einführung dieser Forderung ging auf meine 
Veranlassung zurück. 

Die Mitarbeit an diesem Buch KRANZ-KOLLER, die dabei zugrunde liegende statistische 
Datenanalyse und die daraus gezogenen Folgerungen sind das am stärksten angreifbare 
Kapitel meiner Verwobenheit mit der NS-Mentalität. Diese Schrift ist daher auch mehr­
fach zu Angriffen gegen mich herangezogen worden. Ich verweise vor allem auf das 
Buch von Götz ALY und Karl Heinz RoTH: „Die restlose Eifassung" (Rotbuch-Verlag 
1984), das vor allem als Kampfschrift gegen die damals zur Diskussion stehende Volks­
zählung geschrieben war. Da ich in den Jahren um 1960 im Statistischen Bundesamt die 
Vorbereitungen für die anstehende Volkszählung geleitet hatte, sollte dieser Angriff 
beweisen, daß ich immer noch NS-Methoden weiterführen wollte und daß eine Volks­
zählung überhaupt zur NS-Ideologie gehörte. (Ausländische Volkszählungen wurden gar 
nicht erwähnt.) 
Dabei sind schwere persönliche Beschuldigungen gegen mich erhoben worden, die dann 
später von anderen Autoren wiederholt oder sogar gesteigert wurden (z.B. in der „Zeit" 
v. 4. 3. 88 von Monika und Otto KöHLER in einem Artikel, der aus Anlaß ihres Wider­
spruchs gegen den staatlichen Heranziehungsbescheid wegen Verweigerung der Aus­
kunft zur Volkszählung geschrieben war). Ich erwähne nur die gravierendsten Angriffe: 

Ich sei ein Schreibtischmörder und hätte in dem Bucb mit KRANZ den Tod von Hun­
derttausenden Asozialen gefordert. Ich hätte ihnen das Recht auf Leben abgespro­
chen. Ich sei ein Visionär von Vernichtungsprogrammen. 

Das alles ist einfach unwahr. Im Buch ist ausdrücklich das Recht auf Leben auch für 
Asoziale klar hervorgehoben worden. Es ging ausschließlich um den Ausschluß von der 
Fortpflanzung zugunsten der Zusammensetzung der nächsten Generation. In der dama­
ligen Formulierung: Die persönlichen und die sozialen Ehrenrechte bleiben unberührt; 
nur die sogenannten „völkischen Ehrenrechte", die Anteilnahme an der Fortpflanzungs­
gemeinschaft des Volkes, sollten entfallen. 
Übrigens war von einem Abbruch einer etwa bestehenden Schwangerschaft nicht die 
Rede. 
Aber nochmals zurück zu der völlig aus der Luft gegriffenen Beschuldigung: Ich habe 
niemals einer lebenden Person das Recht auf Leben abgesprochen. Auf die sich an die­
sen Zentralvorwurf rankenden weiteren Beleidigungen gehe ich nicht ein. 
Zu den Sachproblemen ist heute rückblickend folgendes zu sagen: 
Der Vorrang des Schutzes der Persönlichkeit jedes Einzelnen gegenüber unsicheren In­
teressen der Allgemeinheit verbietet bereits den damaligen Denkansatz. Hinzu kommt 
noch eine spezielle Problematik: In der großen sehr heterogenen Masse der Asozialen 
gab es Teilgruppen, die heute keinesfalls als asozial eingestuft würden. Ich nenne einer­
seits vagabundierende Zigeuner, andererseits Prostituierte und Zuhälter. Auch in der 
damaligen Zusammenstellung wurden sie niemals per definitionem zu den Asozialen 
gerechnet, sondern stets nur de facto wegen eines kriminellen oder sonstwie gegen das 
Sozialgefüge der Allgemeinheit gerichteten Verhaltens. Heute ist echt asoziales Verhal­
ten in diesen Gruppen wohl nur noch selten, vielleicht nicht häufiger als im Bevölke­
rungsdurchschnitt. Auch aus diesem Grunde sind die damaligen Einstufungen und die 
daraus abgeleiteten Ergebnisse aus heutiger Siebt unzutreffend und falsch. - Damals so 
geschrieben zu haben, ist heute Schuld; davon später nicht gesprochen zu haben, ist 
Verdrängung. -
Im Zuge des NS-Kampfes gegen die Abtreibungen, die in den 20er-Jabren außerordent­
lich hohe Zahlen erreicht hatten - man sprach von ebenso vielen Aborten wie Geburten 
- habe ich auch statistische Analysen durchgeführt. Die scharfe Bekämpfung der Abtrei­
bungen führte zu einem rapiden Abfall. Es war zu befürchten, daß auch die physiolo­
gisch unvermeidlichen spontanen Fehlgeburten kriminalisiert würden. Ich habe ver-
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sucht, aus den rapide abfallenden Kurven der Fehlgeburtsmeldungen deren untere 
Grenze als Häufigkeit der Spontanaborte zu schätzen. - Übrigens habe ich auch 1975 als 
Mitglied der § 218-Koromission des Bundestages das Problem der statistischen Schät­
zung von spontanen und provozierten Aborten erneut behandelt. 
Nun zur medizinischen Statistik: 1931 hatte ich eine Anstellung als Statistiker im Kerck­
hoff-Herzforschungs-Institut in Bad Nauheim bekommen. Dort ging es zunächst darum, 
vorhandene Statistiken über Herz- und Kreislaufkrankheiten zu sammeln und den deut­
schen Kardiologen vorzutragen. An verfügbaren Daten überwogen die Todesursachen­
statistiken. Auch FREUDENBERG, RoESLE, MEIER, GAJEWSKI analysierten Sterblichkeits­
daten, womit die Tradition von SüssMILCH, ÖSTERLEN, PRINZING und den Sozialmedizi­
nern GROTJAHN usw. fortgesetzt wurde. Die statistischen Analysen waren überwiegend 
national beschränkt, solange die internationalen Verzeichnisse der Krankheiten und To­
desursachen (ICD) mit ihren 10-jährigen Modifikationen noch nicht überall im 
Gebrauch waren. 
Damals konnte man nur Unterschiede in der Häufigkeit der Todesursachen feststellen 
und historische und regionale Unterschiede der Entwicklung der Begriffsbildung unter­
suchen. Gerade bei den Herz-Kreislauf-Krankheiten und beim Krebs war der Einfluß 
der Verbesserung der klinischen Erkennungsmöglichkeiten sehr groß. 

Nun gab es Gebiete mit besonders hoher Krebshäufigkeit, z.B. um den Bodensee herum. Lag 
das nun an der besonderen Altersstruktur in diesen Gebieten oder an der Arzt- und Kranken­
hausdichte oder waren irgenwelche Noxen gehäuft, deren Erforschung wichtige Hinweise geben 
könnte? Mein methodischer Ansatz lag in der assoziativen Gegenüberstellung von Todesursa­
chen mit ähnlichen Fehlerquellen, und zwar von Kreislaufkrankheiten und Krebs. Dabei zeigten 
sich weitgehend Parallelen, so daß die meisten Besonderheiten als biologisch nicht real ignoriert 
werden konnten. 
Ein Randthema der Todesursachenstatistik waren die jahreszeitlichen Schwankungen mit einem 
Wintermaximum, bei denen es um die Frage eines echten Betroffenseins des Kreislaufsystems 
oder ausschließlich um die Überlagerung durch grippöse Infekte ging. Der Einfluß der winterli­
chen Infekte war evident; die Sterblichkeit sank im folgenden Sommer, bei der Apoplexie aller­
dings nicht. Auch ein echter saisonaler Effekt wurde herausgearbeitet. Z.B. gab es gleichartige 
Puls- und Blutdruckschwankungen. Außerdem fand sich ein eigenartiger Befund in der amerika­
nischen Todesursachenstatistik, in der die Zahlen staatenweise getrennt für Weiße und Farbige 
angegeben wurden. Dabei ergab sieb für die farb igen ein völlig anderer jahreszeitlicher Ver­
laufstyp als für die in denselben Staaten wohnenden Weißen - eine m. W. sonst unbeachtet 
gebliebene Eigentümlichkeit. 

Mein Hauptthema in Bad Nauheim war clie Verbreitung der mathematisch-statistischen 
Zahlenkritik. Von der einfachen Fehlerrechnung für Häufigkeiten, Mittelwerte, Korrela­
tionen bis zur Varianzanalyse waren die Methoden bei deutschen Medizinern fast unbe­
kannt. Mein 1940 erschienenes Buch „Graphische Tafeln zur Beurteilung statistischer Zah­
len" half diesem Mangel durch bequem ablesbare Graphiken ab. 
Der Rückschluß von Korrelationen auf die zugrunde liegenden Sachbeziehungen zwi­
schen den Variablen hat mich seit meiner Nauheimer Zeit beschäftigt. Damals habe ich 
zwei gegeneinander verschobene Systeme derselben Variablen auf die Möglichkeit von 
kausalen Interpretationen untersucht. Die Problemstellungen und Ergebnisse, die in der 
italienischen Zeitschrift Metron veröffentlicht wurden, blieben unbeachtet. 
Während des Krieges war ich - außer im Fronteinsatz 1939/40 und 45 - bei 2 Dienststel­
len tätig: Im Zentralarchiv für Wehrmedizin (ZAW) nahm ich an der medizinisch-stati­
stischen Bearbeitung von Millionen von Krankenblättern der Wehrmachts-Lazarette teil; 
dabei ergab sich die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung von Krankheitssystemati­
ken, deren Entwürfe leider verloren gegangen sind, ferner die statistisch-wissenschaftli­
che Ausbildung von dort tätigen Ärzten, so von MIKAT, HosEMANN u. a. - Ferner war 
ich als statistischer Methodiker in der von F. REICHERT geleiteten Arbeitsgemeinschaft 
für Medizinalstatistik angestellt, in der besonders Fragen der Krankenkassenstatistik und 
Bevölkerungsstatistik behandelt wurden. 
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Nach der Umhabilitierung von Gießen nach Berlin konnte ich dort bei der Universität 
ein „Biostatistisches Institut" gründen, in dem ich Vorlesungen über statistische Metho­
den bei Fragen der Vererbung, Bevölkerung, Pflanzenzüchtung hielt . FREUDENBERG, der 
noch ohne Institut gearbeitet hatte, war damals iJ1 Emigration. 
Nach dem Krieg war ich bis 1952 in DDR-Gefängnissen und Zuchthäusern (Bautzen, 
Waldheim, Brandenburg). Nach meiner Entlassung wurde ich beim Statistischen Bun­
desamt eingestellt und hatte die Aufgabe, Stichprobenverfahren unter Anwendung des 
Zufallsprinzips bei der Datengewinnung auf Anwendbarkeit in den einzelnen Sachgebie­
ten zu prüfen (Bevölkerung, Ernte, Bodennutzung, Lohnsteuer, Viehzählung usw.). Das 
wichtigste Ergebnis war der „Mikrozensus", eine 1 %-Ergänzung zur Volkszählung in den 
Jahren zwischen den Volkszählungen. Ferner sei erwähnt: die Stichprobenermittlung 
der Wahlergebnisse nach Geschlecht und Altersklassen unter Wahrung des Wahlge­
heinlllisses, wobei in einer Stichprobe von größeren WahlJokalen jeweils 6 Urnen für 
Männer und Frauen nach 3 Altersklassen Getzt 4) aufgestellt wurden. Das hat sich als 
außerordentlich wichtig für alle Parteien erwiesen. - International beachtet wurde auch 
eine nachträglich nach der Volkszählung durchgeführte Stichprobenkontrolle der Anga­
ben, .insbesondere von Doppelangaben und fehlenden Angaben bei Personen mit meh­
reren Wohnsitzen. 
Noch zwei Kleinigkeiten zum Thema Volkszählung: In Krankenanstalten, Heimen, usw. 
mit vielen kurz- oder langfristig bleibenden Insassen muß selbstverständlich eine beson­
dere Erfassungsliste ausgegeben werden, die den Besonderheiten dieser Personengrup­
pen Rechnung trägt. Daraus haben die schon erwähnten Autoren ALY und ROTH die 
Beschuldigung abgeleitet, ich würde NS-Methoden einführen, die doch nur das Ziel 
haben könnten, eine Irrenstatistik noch genauer als in der NS-Zeit zu entwickeln. 

Aufgrund der Daten der Volkszählung IT,lit einer Sonderaus\l{~rtung für Mediziner wurde in 
einer Arbeitsgruppe mit Ve.rtretern der Arztekammern eine Arzteanalyse vorgenommen, d.ie 
u. a. den voraussicht)jchen Arztebedarf schätzen soUte. Wir kamen auf 5.000 Studienanfänger 
pro Jahr. Die wirkliche Entwicklung brachte bekanntlich weit höhere Zahlen, die über dem 
Bedarf liegen uod inzwischen zu erheblicher Stellungslosigkeit bei Juogärzten führten. In den 
Berechnungen war keio wesentlicher Irrtum - aber trotzdem ist es heute Makulatur. 

In der medizinischen Statistik wurde nach dem Krieg an mehreren Stellen intensiv gear­
beitet. Im Bundesgesundheitsamt wurde die von RöSSLE begründete Arbeitsrichtung 
von MEIER fortgesetzt; FREUDENBERG arbeitete wieder in Berlin. HAGEN untersuchte das 
Wachstum der Nachkriegskinder. Dermatologen (PROPPE - WAGNER- Heim) bearbeite­
ten die klinische Dokumentation. WAGNER baute in Heidelberg die Krebsstatistik am 
Deutschen Krebsforsch ungszentrum auf lMMTCH erschloß den Internjsten das Fachge­
biet. Normalwert- und Bezugswertprobleme sowie EKG- und BEG-Statistiken wurden 
aktuell. 1961 wurde ein von 7 Autoren gemeinschaftlich ausgearbeitetes Grundschema 
für e inen Krankenblattkopf veröffentlicht. 1975 entstand in Zusammenarbeit zwischen 
WAGNER, mir und zahlreichen Fachkollegen das „Handbuch der medizinischen Dokumen­
tation und Informationsverarbeitung''. Die maschinelle Datenverarbeitung wurde zuneh­
mend eingeführt. Um sie gab es umfangreiche Auseinandersetzungen. Sowohl umfas­
sende Kliniksysteme als auch krankenbezogene individuelle Diagnostik mit Expertensy­
stemen wurden in Angriff genommen. Wie schnell dabei grundsätzliche Veränderungen 
eintreten !können, zeigt eine eigene Erinnerung: 1970 habe ich beim Dt. Ärztetag bei der 
Betrachtung der EDV-Zukunft eine überall verfügbare Risikopatientenkartei prophezeit, 
in der individueJJe Medikamenten-Unverträglichkeiten und sonstige persönliche Risiken 
gespeichert und bei jeder Krankenhausaufnahme verfügbar sein sollten. Ich habe dazu 
gesagt, daß künftig niemand mehr durch Informationsmangel sterben dürfe. Heute steht 
der individuelle Datenschutz jedes einzelnen Patienten in einer solchen Striktheit im 
Vordergrund, daß keine umfassende Information über Medikamenten-Unverträglichkei­
ten mehr möglich ist. Man nimmt heute also ggf. einen tragischen Verlauf durch Infor­
mationsmangel in Kauf. 

Biometrie und Informatik in Medizin und Biologie 4/199Q 



KOLLER, Problemwandel in 6 Jahrzehnten biostatistischer Forsch ung 239 

1960 brachten die Empfehlungen des Wissenschaftsrates, die den Rückstand der deut­
schen klinischen Forschung gegenüber dem Ausland ausgleichen wollten, unter Mitwir­
kung MARTINIS eine entscheidende Wende zur Gründung von Instituten für Medizini­
sche Statistik und Dokumentation. In Mainz entstand das erste, dem schnell weitere 
folgten. Ihr Aufgabenbereich ging von der Organisation der Krankenblattdokumenta­
tion, z . T. mit Verwaltungsaufgaben verknüpft, zu klinischen Fragen der Diagnostik, 
Therapie, Ätiologie und umfaßte bald alle Sparten des Gesundheitswesens bis zur Um­
weltforschung. 
Kurz nach der Gründung des Mainzer Instituts überschattete die Contergan-Katastro­
phe die klinischen und epidemiologischen Fragestellungen. Es war völlig unerwartet, 
daß ein zunächst als harmlos angesehenes Schlafmittel schwere Mißbildungen verursa­
chen könnte. Man mußte zwangsläufig fragen, ob nicht vielleicht auch andere für harm­
los gehaltene Medikamente oder Genußmittel schwere Schäden bewirken könnten. Die 
DFG finanzierte ein umfangreiches Frage- und Untersuchungsprogramm für eine pro­
spektive Untersuchungsreihe („PU'') mit 20 teilnehmenden Frauen- und Kinderkliniken, 
deren Auswertung im Mainzer Institut lag. Diese Arbeit beherrschte mehr als ein Jahr­
zehnt lang unsere Arbeit. In Einzelveröffentlichungen der Mitarbeiter und im Buch 
„Risikofaktoren der Schwangerschaft" sind die Ergebnisse niedergelegt; es wurden keine 
neuen zu schweren Schäden führende Stoffe und Verhaltensweisen gefunden, wohl aber 
konnten einige mittelschwere Assoziationen quantifiziert werden, z.B. Kaffeegenuß und 
Zigarettenrauchen der Schwangeren mit Untergewicht des Kindes, väterlicbes Zigaret­
tenrauchen mit kindlichen Mißbildungen, z.B. Gesichtsspalten, Katzenhaltung mit 
Zahnkaries usw. Eine gi.instige Assoziation war: Einnahme von Vitamin· und Mineral­
stoff-Präparaten in der der Frühschwangerschaft mit geringen Abortzahlen. 
Die ständige Beschäftigung rojt den Problemen der Sachbedeutung empirisch gefunde­
ner statistischer Assoziationen führte mich dann zu grundlegenden Überlegungen: So 
wie die oft wiederholte Beobachtung des gemeinsamen Auftretens derselben Symptome 
zu einem speziellen Krankheitsbegriff führt, könnte schon beim Säugling die Assozia­
tion zwischen der akustisch wahrgenommenen Stimme der Mutter, den optisch wahrge­
nommenen Konturen ihres Gesichtes, den taktilen Empfindungen beim Streicheln und 
Wickeln zur vorbegriffiichen Einheit „Mutter" führen, die dann schon aus einzelnen 
Teilen des Wahrnehmungskomplexes erkannt wird. Die Gleichartigkeit der assoziativen 
Verbindung der Wahrnehmungsteile bei der Krankheitserkennung und der Personener­
kennung ohne vorheriges Wissen hat mich viele Jahre lang beschäftigt. Die assoziative 
Zusammenführung gleichartiger wiederholter Wahrnehmungskomplexe muß im Gehirn 
stattfinden, wobei durch die wiederholte Gleichzeitigkeit des Eintreffens verschjedenar­
tiger Signale eine Fixierung zustande kommen dürfte, die dann ein Element des weiter­
en Aufbaus wird. Dies ist als „Hauptsatz der Erfahrungskunde" in meinem soeben 
erschienenen Buch „Vom Wesen der Elfahrung" enthalten. 
Soviel zur eigenen Entwicklung. 
Das Aufblühen der medizinisch-statistischen Forschung in Klinik, Labor, Epidemiolo­
gie, Gesundheitsforschung und Kostenanalyse haben alle, auch die jüngeren Fachkolle­
gen, miterlebt. Ich will aus dieser Zeit nur einige kritische Punkte herausgreifen, die den 
Gegensatz zwischen den Interessen des Einzelnen und denen der Allgemeinheit betref­
fen. 
In der therapeutischen Statistik ist der „controlled clinical trial", wenn er durchführbar 
ist, eine selbstverständliche methodische Forderung. Der Strafrechtler F1NCKE sah in 
diesem Vorgehen eine strafbare Handlung. Die Patienten, die zum Vergleich mit einem 
bisher üblichen Standardpräparat behandelt wurden, würden bewußt von den Vorteilen 
des neuen, vermutlich besseren Medikaments ausgeschlossen. Bei schweren, oft tödlich 
verlaufenden Krankheiten käme dies der versuchten Tötung einzelner Patienten und der 
vorsätzlichen Tötung einer in der Größenordnung bestimmbaren Menschengruppe 
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gleich. Nach heftigen Diskussionen, an denen ich mich auch beteiligt hatte, ist dieser 
Angriff auch als juristisch haltlos erkannt worden. Die Problematik, möglichst wenig zu 
schaden, ist natürlich immanent und beschäftigt - oder bedrückt - jeden Statistiker bei 
jeder entsprechenden Versuchsplanung. Die Ethik-Ausschüsse nehmen sich dieser Pro­
bleme an, womit sie allerdings nicht aus der Welt sind, sondern nur auf mehrere Schul­
tern verteilt. -
Das Schicksal der Vergleichsgruppe ist auch bei ätiologisch gerichteten Studien nicht 
ohne Probleme. Elo Beispiel ist der Lungenkrebs und seine Verursachung durch Ziga­
rettenrauchen und Asbest. Wann ist im Zuge der Erkennung kausaler Verknüpfungen 
der Zeitpunkt von Gegenmaßnahmen unausweichlich? Wie intensiv müssen sie sein? 
Müssen zum Vergleich weitere Todesfälle in Kauf genommen werden?? - Sie werden 
es!!! - Gibt es hierbei das Problem einer Mitschuld? Mitschuld einzelner Forscher, von 
Industrie-Unternehmen, von Publizisten, von Politikern ... ? 
Z. Zt. noch unklar ist die Aids-Problematik mit dem Gegensatz zwischen den Interessen 
des Individuums und denen der Allgemeinheit. Soziale Integration oder Absonderung 
von Kranken? Kommt es auf die Verbreitung der Krankheit an? - Aids mahnt uns auch, 
daß wir auch weiterhin mit neuartigen Krankheiten rechnen müssen. Contergan-Mißbil­
dungen - Legiooärskrankheit - Drogen - Aids zeigen auch dem Statistiker den Wechsel 
der Anforderungen an sein Fachgebiet an. 
Der jetzige Zentralpunkt der Forschung ist der Umweltschutz, der die Lebensqualität 
der künftigen Generationen im Blickpunkt hat. Aufgrund ätiologischer Erkenntnisse -
oft nur Vermutungen - werden gewaltige Aktionen zur Verminderung der Schadstoffe 
in Wasser, Boden und Luft unternommen, deren gegenseitige Optimierung zur Verbes­
serung der menschlichen Lebensqualität - vielleicht auch der tierischen und pflanzli­
chen - noch aussteht. Richten wir dabei vielleicht auch Schäden an? Wir müssen jeden­
falls handeln, ohne uns aller Konsequenzen bewußt zu sein. - Beteiligt sieb unser Fach­
gebiet in ausreichendem Maße an den Forschungsproblemen? 
Das Kernproblem der Menschheitsentwicklung im nächsten Jahrhundert ist die Gebur­
tenentwicklung und damit die Überbevölkerung. Die Wissenschaftler der Vereinten 
Nationen schätzen die Weltbevölkerung in den nächsten 35 Jahren auf 8,5 Milliarden 
mit Schwerpunktverlagerung nach Afrika, Asien und Südamerika und fortschreitender 
Verschiebung dieser Gruppen. Dabei werden feindliche Stammes- und Volksgruppen­
Unterscruede nicht etwa ausgeglichen, sondern verstärkt. Die Bevölkerungsexplosion -
die letztlich großenteils auf medizinische Fortschritte bei der Reduktion der Säuglings-, 
Mütter- und Allgemeinsterblichkeit zurückgeht - wird die Spannungen unausweichlich 
verstärken. Dort sind gewaltige Menschenverschiebungen und Kriege zu erwarten. 
Trotzdem wird das einzige Heilmittel, die Geburtenbeschränkung, von vielen Stellen, so 
vom Papst, nicht nur verworfen, sondern z. T. streng verfolgt. So nimmt das Unheil sei­
nen voraussehbaren Weg. 
Das voraussichtlich schwierigste Problem der Zukunft unseres Fachgebietes wird der 
Fortschritt der Erforschung des menschlichen Genoms sein. Es wird zwar nicht so weit 
kommen, daß das Genom jeder einzelnen Person bei Bedarf entschlüsselt werden kann 
und seine Mitteilung oder Gebeimbaltung gegenüber Staat oder Arbeitgeber das Pro­
blem der Abwägung zwischen den Interessen des Einzelnen und denen der Allgemein­
heit werden wird. Aber scbon auf dem Wege dahin, bei Zwischenergebnissen, wird der 
medizinische Statistiker vor dramatischen Problemen steben, die aus diesem Gegensatz 
resultieren. Der einzelne Statistiker wird dabei zeitgebunden und gemäß seiner eigenen 
Verflechtung mit den jeweiligen Situationen forschen und dabei Wege oder Irrwege 
gehen und zeigen. Auch dann soll man Irrtümer nicht verdrängen, sondern aus ihnen 
lernen. 

Anschrift des Autors: Prof. Dr. Siegfried Koller, Georg-Büchner-Straße 25, 6500 Mainz 42 (Hechtsheim) 
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Stellungnahme von Vorstand und Beirat der 
Deutschen Region der Internationalen 
Biometrischen Gesellschaft (Februar 1990). 

1. S. KOLLER hat sich - wie viele zeitgenössische Forscher auch - für die eu genischen 
Zielsetzungen des Nationalsozialismus engagiert. Er hat insbesondere das 1933 e rlas­
sene „Gesetz zur Verhütung e rbkranken Nachwuchses" unter populationsgenetischen 
Aspekten kommentiert, seine Unzulänglichkeit festgestellt und daher weitergebende 
eugenische Maßoahroen vorgeschlagen. Ein Einfluß dieser Arbeiten auf das bereits 
laufende Erbgesundheitsprogramm der Nationalsozialisten konnte jedoch nicht fest­
gestellt werden. 

2. In dem zusammen mit H. W. KRANZ verfaßten Buch „Die Gemeinschaftsunfähigen" 
(1941) versuchte KOLLER mit Hilfe von statistischen Sippen- und Zwillingsanalysen 
eine erbliche Komponente für sog. „asoziales Verhalten" (oder „Gemeinschafts­
unfähigkeit'') nachzuweisen. Die Arbeit war sowohl vom Ansatz her als auch in 
methodischer Hinsicht verfehlt. Diese Einschätzung gilt nicht nur aus heutiger Siebt; 
sie wurde bereits damals öffentlich geäußert und war den Autoren bekannt. Sie haben 
sich über diese Kritik - und zuletzt auch über durchaus vorhandene eigene Zweifel -
hinweggesetzt und die angeblich ausschlaggebende Bedeutung der Erblichkeit für 
„gemeinschaftsunfähiges Verhalten" als wissenschaftlich erwiesen hingestellt. 

3. Ein direkter Einfluß dieser Arbeit auf das davon unabhängige Gesetzesvorhaben des 
NS-Staates gegen „Gemeinschaftsfremde" konnte auch hier nicht festgestellt werden. 
Hingegen ist sicher, daß die Nationalsozialisten diese Arbeit als „wissenschaftliche" 
Rechtfertigung ihres geplanten Vorgehens gegen „Gemeinschaftsfremde" in der 
Öffentlichkeit benutzt haben. 

4. Daß KRANZ und KOLLER den „Gemeinscbaftsuofähjgen" das Recht auf Leben streitig 
gemacht hätten - wie ALY und ROTH behaupten - gil t zumindest nicht für das von 
ihnen vorgeschlagene „Gesetz zur Aberkennung der völkischen Ehrenrechte zum 
Schutze der Volksgemeinschaft". Dieses Gesetz sah als Sanktionen u. a. die Unfrucht­
barmachung vor. Allerdings haben die Autoren in anderem Zusammenhang Perso­
nen, die ihren „Pflichten im persönlichen Verhalten" nicht nachkommen, die persön­
lichen Ehrenrechte und damit im Extremfall auch das Recht auf Leben abgesprochen. 
Eine verworrene Argumentationskette bringt diese Drohung sogar in die Nähe der 
„Gemeinschaftsunfähigen", so daß die Behauptung von ALv und ROTH nicht ganz aus 
der Luft gegriffen ist, wohl aber den Zusammenhang völlig falsch wiedergibt. Daß 
„noch mehr Menschen" der „furchtbaren Pionierarbeit" KOLLERS „ihre erbarmungs­
lose Vernichtung zu verdanken" haben - wie die ZEIT-Autoren schreiben - ist unzu­
treffend, ebenso die Unterstellung, KOLLERS Gebrauch des Wortes „Sonderbehand­
lung" könne nur KZ und damit physische Vernichtung bedeuten. 

5. Auch wenn die D arstellung in DIB ZEIT insgesamt als polemisch, teilweise als irrefüh­
rend und sogar falsch bezeichnet werden muß und die Bedeutung KOLLERS für die 
Praxis der NS-Rassenhygiene größer erscheinen läßt, als sie tatsächlich gewesen ist, so 
bleibt das Ergebnis der Untersuchung bestürzend! Bei aller Wertschätzung der Ver­
dienste KOLLERS um die Biometrie nach 1952, insbesondere auch für die Medizin-Sta­
tistik in Deutschland, wofür ihm 1968 dfo Ehrenmitgliedschaft in der D eutscben 
Region der Biometrischen Gesellschaft verliehen wurde, können seine wissenschaft­
lichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der NS-Rassenhygiene in keiner Weise ver­
teidigt werden. Vorstand und Beirat distanzieren sich daher ausdrücklich von ihnen. 
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6. „Wissenschaft ist, wie jede andere menschliche Tätigkeit, Handeln in der Gesellschaft. 
Ihre Ergebnisse sind auch Ausdruck der zeitgenössischen Kultur, und sie spiegeln die 
Vorurteile der Wissenschaftler wider" (nach Stephen Jay GouLo: Der falsch vermes­
sene Mensch, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1988). Es war nicht Gegenstand der Unter­
suchung, KOLLERS politische Überzeugungen und die Motive für sein damaliges 
Engagement zu ergründen oder zu bewerten. Aus seinen Schriften ergibt sieb jedoch 
unschwer, daß KOLLER die Vorstellungen der schon damals weltweit verbreiteten 
eugenischen Bewegungen sieb zu eigen gemacht hatte. Darüberhinaus war er über­
zeugt, daß die Interessen der „Volksgemeinschaft" absolute Priorität vor den Persön­
lichkeitsrechten des Einzelnen haben. Dies mag erklären, warum KOLLER und viele 
seiner Zeitgenossen - vermutlich eine ganze Generation deutscher Humangenetiker 
und Anthropologen - die schweren inhumanen Konsequenzen der von ihnen befür­
worteten rassenhygienischen Maßnahmen entweder gar nicht ins Auge gefaßt oder 
aber in Kauf genommen haben. 

7. Es ist fast immer leicht, Verstrickungen von Wissenschaften und Wissenschaftlern in 
korrumpierende politische Systeme oder in antihumane Praktiken nachträglich wahr­
zunehmen oder moralisch zu bewerten. Es ist schwer, bisweilen unmöglich, die 
Ambivalenz des eigenen Forschens hinsichtlich seiner möglichen Folgen zu durch­
schauen. Hierzu gehört auch, die oft unausweichlichen Verflechtungen des eigenen 
Handelns mit offenen und verborgenen Interessen sowie mit den wechselnden Strö­
mungen des „Zeitgeistes" nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern aktiv zu 
reflektieren. Die Aufarbeitung der Geschichte unserer Disziplin kann fruchtbar 
gemacht werden, wenn sie diesen Prozeß anstößt. 

Für den Vorstand 
S. Schach, Vorsitzender 
M. P. Baur, Schriftführer 
H. Hochadel, Schatzmeister 

Für den Beirat 
K. Abt 
R. Haux 
R. J. Lorenz 
0 . Richter 

B. Schneider 
H. Thöni 
H.-D. Unkelbach 
W Urfer 
J. Wahrendorf 

Entschließungen der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen 
Gesellschaft am 15. März 1990 in Marburg stimmte folgenden Anträgen mehrheitlich zu: 
1. Die allen Mitgliedern zugesandte Stellungnahme von Vorstand und Beirat wird in 

vollem Umfang durch die Mitgliederversammlung übernommen. 
2. Die Stellungnahme soll um folgenden Passus erweitert werden: „Die Mitgliederver­

sammlung würde in Kenntnis der jetzt vorgelegten Berichte einen Antrag auf Ehren­
mitgliedschaft von Herrn KOLLER nicht mehr stellen oder befürworten." 

3. Die Stellungnahme soll um folgenden Passus erweitert werden: „Die Mitgliederver­
sammlung kann Herrn KOLLER nicht mehr als Ehrenmitglied ansehen." 

4. Die in 1. bis 3. genannte Stellungnahme sowie die ergänzenden Beschlüsse werden 
als Presseerklärung herausgegeben. 
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Über die Gastreferenten 

PETER WEJNGART, geb. 1941, Studium der Soziologie und Ökonomie in Freiburg, Berlin und 
Princeton. 
1971 - 1974: 

Seit 1973: 
1983 - 1984: 
1984 - 1985: 
Heute: 

Geschäftsführer des „Universitätsschwerpunktes W issenschaftsforschung an der Uni­
versität Bielefeld". 
Professor an der Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld. 
Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. 
Visit ing Scholar an der Harvard Uoiversity. 
Geschäftsführender Direktor des Zentrums für interdisziplinäre Forschung an der 
Universität Bielefeld. 

Wichtigste Buchveröffentlichungen: 
1970: Die amerikanische Wissenschaftslobby. 
1978: Umweltforschung - die gesteuerte Wissenschaft. 
1984: Die Vermessung der Forschung. 
1989: Rasse, Blut und Gene - Geschichte der Eugenik in Deutschland (zus. mit J. KROLL 

und K. BAYERTZ). 
1989: Die Technik als sozialer Prozess. 

KuRT BAYERTZ, geb. 1948, Studium der Philosophie, Germanistik und Sozialwissenschaft in Frei­
burg und Düsseldorf, Habilitation 1988 in Hamburg. 
1979 - 1982: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen. 
Seit 1983: Wissenschaftlicher Mitarbeiter arn „Universitätsschwerpunkt Wissenschaftsforschung 

an der Universität Bielefeld. 

Mitglied der Forschungsgemeinschaft „Bioethik" beim Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung NRW. 
Hauptarbeitsgebiete: Ethik, insbesondere ethische Probleme von Wissenschaft und Technik; 
Wissenschaftstheorie, insbesondere Probleme der Biologie. 

Veröffentlichungen: 
1980: Wissenschaft als historischer Prozess. 
1981: Wissenschaftstheorie und Paradigmabegriff. 
1987: GenEtbik, Probleme der Technisierung menschlicher Fortpflanzung. 
1989: Rasse, Blut und Gene - Geschichte der Eugenik in Deutschland (zus. mit P. WEIN­

GART und J. KROLL). 

RAINER HoHLFELD, geb. 1942, Studium der Biologie (insbesondere Genetik) in Berlin, Freiburg 
und Tübingen. Promotion über ein Thema der Bakteriengenetik. 
Sechs Jahre am „Max Planck-Institut zu.r Erforschung der Lebensbedingungen der technisch­
wisseoschaftlichen Welt" in Starnberg. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am „Institut für Gesellschaft 
und Wissenschaft" der Universität Erlangen (u. a. Studien über „Wissenschaft und Forschung in 
der DDR"). 
1985/86: Mitarbeiter der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages über „Chancen 

und Risiken der Gentechnologie". 
Ab 1989: Mitarbeiter am ,,Hamburger Institut fü.r Sozialforschung". 
Hauptarbeitsgebiet: Analyse und Kritik molekularbiologiscber und medizinischer Forschung. 
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